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1. Optimale Betriebsnachfolge

1.1. Ablauf einer optimalen Betriebsnachfolge:

1. Frühzeitig planen:
Die Nachfolgeregelung sollte nicht aufgeschoben werden. Sie ist Teil der unternehmerischen Tätigkeit und mit zahlreichen steuerlichen und rechtlichen Gestaltungsfragen verbunden. Zudem kann sich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger schwierig gestalten und viel Zeit kosten. 

2. Ziele festlegen:
Ziele formulieren, die man durch die Unternehmensübergabe erreichen möchte. Ziele können zum Beispiel die Altersversorgung, persönliche Entlastung, Erweiterung des Unternehmens, Verkauf mit Gewinn oder Erhalt des Lebenswerkes sein. 

3. Steuergestaltung planen:
Welche steuerlichen Konsequenzen haben die einzelnen Übergabemodelle? (Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Besteuerung von Veräußerungsgewinnen etc.) 

4. Zeitplan aufstellen:
Wann soll der Betrieb übergeben werden? 

5. Nachfolger suchen:
Abklären, wie der passende Nachfolger aussehen soll, welche fachlichen und persönlich-menschlichen Eigenschaften er haben sollte. Dies ist um so wichtiger, wenn das Unternehmen verpachtet oder eine Verrentungslösung anstrebet und man auf den weiteren Erfolg des Unternehmens angewiesen ist. 

Man sollte verschiedene Wege für die Nachfolgersuche nützen: Betriebsnachfolge-Börsen, persönliche Kontakte, Zeitungsannoncen, Personalberater etc. 

6. Unternehmenswert ermitteln: 
Was ist das Unternehmen überhaupt wert? Es gibt verschiedene Bewertungsverfahren: Substanzwertmethode, Ertragswertmethode, Liquidationswert etc. Der Unternehmenswert ist zeitnah ermitteln!

7. Gemeinsam zur Übergabe:
Flexibel bleiben. Gemeinsam mit dem Nachfolger ein für beide Seiten tragbares Übergabemodell entwickeln, gemeinsam die Steuergestaltung abstimmen und gemeinsam den konkreten Stufenplan für den Wechsel festlegen.

8. Beratung des Nachfolgers:
In vielen Betrieben geht mit dem Chef auch elementares Insider-Wissen in den Ruhestand. Wurde der Einarbeitung des Nachfolgers nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, hat das schwerwiegende Auswirkungen auf die Entscheidungs- und Geschäftsprozesse. Dies kann ein Unternehmen durchaus in eine Existenzbedrohende Lage bringen. 

Die unterschiedlichsten Gründe führen zu wesentlichen Informationsdefiziten. Dazu zählen unter anderem: 

· die irrationale Angst, Fehler offen zu legen, 

· Kritik einzustecken, 

· Gedankenlosigkeit hinsichtlich der benötigten Informationen für den neuen Chef.

Die Übergabe muss als längerfristiger Prozess und wichtige Managementaufgabe verstanden werden. 

1.2. Die Form der Betriebsnachfolge:

An wen und in welcher Form wird das Unternehmen übergeben? Das sind die elementaren Fragen, die sich stellen. Denn je nach Antwort unterscheiden sich die Anforderungen an den Übergeber oft grundsätzlich. Auch alle nachfolgend aufgelisteten Punkte sind immer unter Berücksichtigung der speziellen Übergabeform und der individuellen Nachfolgepersönlichkeiten zu sehen, zu bewerten und umzusetzen.

Arten der Betriebsübergabe:

· Familieninterne Übergabe
Das Eigentum und die Führung bleibt in der Familie bzw. Verwandtschaft erhalten.

· Verkauf
Das Unternehmen wird verkaut, beispielsweise an:


· Strategische Käufer wie Jungunternehmer, Mitbewerber, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter (Management Buy Out = MBO)


· Finanzinvestoren


· Aktionäre (Börsegang)

· Beteiligung
Sind alle Formen wie beim „Verkauf“ möglich, mit der Besonderheit, dass der Alteigentümer Kapitalanteile behält.

· Management durch Dritte
Es findet kein Eigentümerwechsel statt, aber eine neue, familien-externe Geschäftsführung entsteht. Alteigentümer bzw. Familie zieht sich eventuell auf  den Aufsichtsrat- oder auf die Beiratsposition zurück.

Jede dieser Optionen ist von unterschiedlichen Motiven getragen und weist interessante Chancen auf, die sorgfältig im Einzelfall abgewogen werden müssen.

2. Familieninterne Übergabe:
Im Rahen der vielen in den nächsten Jahren durchzuführenden Unternehmens-übertragungen wird die Weitergabe des Unternehmens innerhalb der Familie wesentlichen Anteil haben. Die Fortführung und Sicherung des „Lebenswerks“ des Unternehmens scheint auf den ersten Blick durch eine Übergabe innerhalb der Familie leichter zu sichern als bei einem Verkauf des Unternehmens an einen fremden Dritten. Ob dies jedoch tatsächlich zutrifft, hängt von einer Vielzahl von Kriterien ab. Es ist zunächst zu klären, ob innerhalb der Familie ein geeigneter Nachfolger vorhanden ist. Ist diese Voraussetzung erfüllt, müssen die übrigen Anspruchsberechtigten Familienmitglieder zum Beispiel Geschwister entsprechend  abgefunden werden. 
Die Übergabe in der Familie wird nach wie vor als natürlicher Weg angesehen. Wer sein Unternehmen selbst aufgebaut oder schon von der vorangegangenen Generation übernommen hat, hegt meist den starken Wunsch, dass die Familientradition in der nächsten Generation fortgeführt wird. Der Sohn, die Tochter, der Neffe soll dann nicht nur die kapitalmäßige Beteiligung am Unternehmen, sondern auch die operative Führung übernehmen. Die Erfahrung zeigt aber, nur knapp die Hälfte der Unternehmer findet einen Nachfolger in der Familie. 

Eine Übergabe des Unternehmens muss exakt geplant werden. Dabei stehen zunächst nicht steuerliche Optimierungsmöglichkeiten im Vordergrund, sonder bilden strategische Überlegungen zur Zukunftssicherung des Unternehmens die Grundlage für die wählende Vorgehensweise.

Um die ganze Thematik nicht nur theoretisch zu behandeln haben wir uns einen der bekanntesten Familienbetriebe in Österreich ausgewählt, um einen Praxisbezug herstellen zu können

2.1. Beispiel einer Familiennachfolge:
Jedem ist das das Unternehmen Hartlauer bekannt. Es ist als einziges Unternehmen dieser Branche das zu 100 Prozent in Familienbesitz ist.

Vor 30 Jahren haben Franz Josef und Renate Hartlauer - am 21. Oktober 1971 - mit der Eröffnung des ersten Geschäftes in Steyr den Grundstein für das erfolgreichste Foto- und Elektronikunternehmen in österreichischem Familienbesitz gelegt. 

Schon in der Gründungsphase hatte Franz Josef Hartlauer die Vision, mit einem flächendeckenden Geschäftsnetz ganz Österreich zu überziehen. Mit seinem legendären Mut zum Risiko ist ihm das schon im Jahr 1988 nahezu gelungen. Fast keine Bezirksstadt in Österreich, in der man nicht zum Löwen tigern kann. Unterbrochen wurde diese Strategie nur Anfang der 90er Jahre, als Franz Josef Hartlauer wie ein Löwe um den Bestand seines Unternehmens und die Erhaltung der Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter kämpfen musste. Das millionenfache Vertrauen seiner Kunden, die Kraft, die er aus seiner Familie und seinen Freunden schöpfen konnte und der Kampfgeist seiner getreuen Mitarbeiter halfen ihm, das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Mit Energie und Fleiß hat Franz J. Hartlauer innerhalb von zehn Jahren sein Unternehmen in die führende Marktposition gebracht. Am 28. Dezember 1999 erfuhr Franz J. Hartlauer das er Krebs hat. Darauf hin setzte er alles daran so schnell wie möglich seinem Sohn Robert Hartlauer den Betrieb zu übergeben. Am 1. Jänner wurde dann Robert Hartlauer im Alter von 24 Jahren Geschäftsführer der Fotokette mit 1300 Mitarbeitern,151 Filialen und einem Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Schilling. Robert F. Hartlauer absolvierte die Handelsakademie und im eigenen Unternehmen die Optik-Lehre. An der Seite des Vaters hat sich Robert F. Hartlauer in den vergangenen Jahren mit allen Details der Geschäftsführung vertraut gemacht. Am 21. Mai 2000 starb Franz Josef Hartlauer im Alter von 55 Jahre in Folge seiner Krankheit. Der plötzliche Tod hat die Familie in tiefen Schmerz gestürzt. Heute baut Robert H. nun das Werk des Vaters weiter kraftvoll aus.
Wert legt Robert H. auch darauf, das Familienunternehmen ohne Beteiligung von außen weiterzuführen: "Wir denken nicht an die Hereinnahme eines strategischen Partners." Die Familie Hartlauer hält das Unternehmen über eine Stiftung. Jetzt feiert 

Robert Hartlauer die Erfolge und dies ist ein Beispiel, dass eine Betriebsnachfolge auch ausgezeichnet gelingen kann.

2.2. Wichtige Überlegungen für die Betriebsnachfolge in der Familie:

Wie geht es mit meinem Betrieb weiter, wenn ich in den Ruhestand gehe und mein Sohn den Betrieb übernimmt?

Diese Frage stellt sich wohl jeder Unternehmer irgendwann im Laufe der Jahre. Doch in der Praxis wird dieses Thema immer wieder hinausgeschoben. Viele verlassen sich einfach darauf, dass es schon irgendwie weiter geht. Sie versäumen es, die Betriebsnachfolge zu planen, behindern dadurch die Entwicklung des Juniorchefs zum Nachteil des Unternehmens. 

Wird der Nachfolgeprozess nicht durchdacht, nicht geplant, geht dem Unternehmen wertvolles Kapital verloren. Es kommt zu Problemen steuerrechtlicher, finanzieller und vor allem menschlicher Natur. Ein Ausstieg von heute auf morgen ist für den Seniorchef problematisch, wenn er seinen Ruhestand nicht geplant hat.
Auch der Juniorchef muss sich mit den Gedanken, zukünftig Verantwortung zu übernehmen erst vertraut machen. Um eine optimale Betriebsnachfolge zu erreichen sollte man sich mit den folgenden Fragen näher auseinander setzen.

Welches Ziel soll erreicht werden?
· persönliche Entlastung 
· Beendigung der Unternehmerhaftung 

· Altersversorgung 

· Generationswechsel 

· Erhaltung des Lebenswerkes 

· Erweiterung des Unternehmens 

Wann soll der Familiennachfolger bestimmt werden?
Die generelle Antwort heißt: möglichst frühzeitig, denn
· den Familiennachfolger zu qualifizieren und einzuarbeiten benötigt viel Zeit. 

In unserem praktischen Beispiel hat Franz Hartlauer schon als sein Sohn noch ein Jugendlicher war mit seiner Ausbildung begonnen.

· es können Konflikte vermieden werden, wenn frühzeitig geplante Regelungen besprochen werden, anstatt sie hinaus zu zögern.
· Vorsorge zu treffen für den Fall eines unerwarteten Ausfalls des Unternehmers.

Franz Hartlauer starb unerwartet am 21. Mai 2000 kurz danach wurde sein Sohn Robert Geschäftsführer. Nur durch eine gut geplante Vorsorge kann so ein perfekte Nachfolge über die Bühne gehen

Welche Qualifikationen braucht der Familiennachfolger?
Der Seniorchef sollte sich Gedanken über das notwenige Profil seines Sohnes machen:
· Welche fachliche Qualifikation, z. B. Meisterprüfung, muss er mitbringen? 

Robert Hartlauer besuchte eine Handelsakademie. Nach der Matura 1994 arbeitete er im elterlichen Betrieb und parallel macht er eine Optikerlehre welche er 1998 abschließt.
· Sind besondere kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen wichtig?

· Welche persönlichen Eigenschaften sind nötig wie Verhandlungsgeschick, Kontaktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Einsatzwille? 

Welche Übergabemöglichkeiten gibt es?
· Verkauf 

· Verpachtung 

· Schenkung 

Wesentliche Probleme sind auch die Entscheidung über die richtige Rechtsform und die Finanzierung der Übergabe. Bei der Analyse der sich im Rahmen der Unternehmensübergabe im Familienkreis ergebende Fragestellungen konnten wir wesentliche Unterschiede zwischen Klein- und Mittelbetrieben einerseits und Großunternehmen andererseits feststellen. 

· Übergabe von Großunternehmen:

Großunternehmen, auch wenn sie sich in Familienbesitz befinden, sind grundsätzlich in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft organisiert und im Wesentlichen durch eine Trennung von Eigentum und Geschäftsführung gekennzeichnet. Die Weitergabe von Anteilen lässt daher das Unternehmen selbst grundsächlich unberührt. Die Steuerbelastung trifft hier den Anteilseigner und ist von diesem zu finanzieren, was oftmals die Erben zum Verkauf von größeren Aktienpaketen zwingt. Dies war zum Beispiel auch bei dem Unternehmen „Pelikan“. Die Einführung der Privatstiftung im Jahr 1993 mit linearen Steuersatz von fünf Prozent (seit 1. Jänner 2001) stellt hier eine Lösungsmöglichkeit dar.

· Übergabe von Klein- und Mittelbetrieben:

Bei der Übergabe von Klein- und Mittelbetrieben stehen im Wesentlichen rechtsformspezifische und finanzierungsrechtliche Aspekte im Mittelpunkt. 

· 2 verschiedene Arten der Übergabe:
Im Gegensatz zur Übertragung an einen fremden Dritten kann bei der Weitergabe des Unternehmens innerhalb der Familie zwischen 

Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit gewählt werden. Ob das Unternehmen dem Nachfolger verkauft wird oder nicht, wird von vielen außersteuerlichen Gründen beeinflusst. Wird das Unternehmen verkauft ist der Veräußerungsgewinn zu ermitteln und vom Verkäufer zu versteuern. Wird es zum Beispiel vererbt oder geschenkt hat das Erbschafts- oder Schenkungssteuerliche Konsequenzen. Ein wesentliches Entscheidungskriterium wird darin liegen, ob der Übergeber bereits über eine entsprechende Altersvorsorge verfügt oder auf den „Kaufpreis“ für das Unternehmen angewiesen ist. Jedenfalls hat diese Entscheidung wesentliche Bedeutung für die steuerlichen Konsequenzen. 

2.3. Ohne Testament ist der Betrieb in Gefahr

Das Verfassen von Unternehmertestamenten ist eine Wissenschaft für sich. Jedes Wort kann ernsthafte haftungs- und steuerliche Konsequenzen haben. Grund genug, das Testament – möglichst im Beisein des betrieblichen Nachfolgers – zusammen mit einem spezialisierten Juristen und einem Steuerberater zu verfassen. Weiters sollte das Testament immer wieder aktualisiert werden.


3. Unternehmensberater

Der Unternehmensberater bietet dem Unternehmen die nötige kompetente und unabhängige Beratung sowie persönliche Unterstützung bei allen betriebswirtschaftlichen Maßnahmen zur erfolgreichen Unternehmensübergabe.

Der Unternehmensberater

· informiert und unterstützt das Unternehmen bei der Vorbereitung und 
Gestaltung einer Unternehmensnachfolge 

· hilft dem Unternehmen dabei, eine geeigneten Nachfolger zu finden

· findet die geeignete Übergabeform 

· berät das Unternehmen kompetent bei der Planung und Durchführung einer 
Betriebsübertragung 

· übernimmt die Beratung des Nachfolger

4. Was ist wann zu tun?

So sollte ein Idealtypischer Ablauf aussehen. 

	Idealtypisch

	Alter
	Nachfolge
	Vermögen

	40 – 50 Jahre
	Festlegen des Nachfolgers

Beginnen mit der Ausbildung
	Vermögen mit Testament ordnen, Altersversorgung aufbauen

	50 – 60 Jahre
	Installation des Nachfolgers im Unternehmen
	Über erste Vermögensübertragungen nachdenken und ggf. durchführen.

	60 – 65 Jahre
	Unternehmen übergeben
	


Eine rechtzeitige und sorgfältige Planung des Generationenwechsels im Familienunternehmen ist zur Sicherung des Bestandes und des nachhaltigen Erfolges des Unternehmens unerlässlich. 
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